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Teil B – TEXT –  
 

 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 BauNVO) 

 
1.1 Zweckbestimmung: 

Das Sondergebiet dient dem Betrieb eines Pferdehofes in Verbindung mit den dazu in 
funktionalem Zusammenhang stehenden touristischen, sportlichen und gesundheitlichen 
Angeboten.   

1.2 Zulässig sind: 
- Anlagen für Pferdehaltung und Reitsport 
- Anlagen für gesundheitliche Zwecke 
- Ferienhäuser und Gästewohnungen 
- Wohnungen für Betriebsleiter und Betriebspersonal 
- Büro- und Verwaltungsräume 
- der Zweckbestimmung dienende Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 
 
2.1 Gemäß 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch Anlagen 

nach § 19 Abs. 4 Satz 1 nicht zulässig. 
 
2.2 Für die Bestimmung der maximal zulässigen Trauf- und Firsthöhe baulicher Anlagen gilt der in der 

Planzeichnung (Teil A) festgesetzte untere Höhenbezugspunkt mit einer Höhe von 17,0 m über 
NHN. Oberer Bezugspunkte sind die Traufhöhe als Schnittkante zwischen den Außenflächen der 
aufgehenden Gebäudewand und der Dachhaut bzw. die Firsthöhe als Oberkante der Dachhaut am 
höchsten Punkt des Daches. Für bauliche Anlagen ohne eigentlichen First gilt die Oberkante als 
oberer Bezugspunkt. 

 
2.3 Ein Überschreiten der zulässigen Firsthöhe durch technische Aufbauten wie Schornsteine, Anten-

nen- oder Solar-/Photovoltaikanlagen ist zulässig. 

        

3. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

3.1 Die private Grünfläche „ Weide“ ist als Wirtschaftsgrünland anzulegen und auf Dauer zu 
erhalten.  

 
 

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 20 und 25 BauGB  

4.1 Innerhalb des Sondergebietes „Pferdehof“ ist der in der Planzeichnung (Teil A) gekenn-
zeichnete Bereich der Kronentraufe als Rasen auf Dauer zu erhalten und darf weder um-
gebrochen, noch bepflanzt werden. Eine Mahd ist bis 3x jährlich zulässig.  

 
4.2 Innerhalb der privaten Grünfläche „Weide“ ist die bisherige Verkehrsgrünfläche zwischen 

Zaun und Alleebäumen auf Dauer von landwirtschaftlicher Nutzung freizuhalten und als 
Kronentraufschutzfläche vor Beweidung zu schützen. Eine jährliche Mahd nach dem 1. 
September ist unter Beachtung des Stammschutzes zulässig.  

4.3 Zum Schutz der Böden vor Verdichtung ist die westliche Grenze des Sondergebietes zum 
Grünland zu sichern. Vorzusehen ist ein fester Bauschutz (z.B. Pfosten mit Querriegel), 
auch in der Bauphase.  
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Hinweise 

Bodenschutz 

▪ Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes zu berück-
sichtigen. Der kulturfähige Oberboden ist vor der Herstellung der Baukörper zu beräumen, 
auf Mieten fachgerecht zwischenzulagern und soweit im Umfang möglich zum Wiedereinbau 
höhengerecht entsprechend der Ursprungsschichtung einzusetzen. Toleriert wird in Anleh-
nung an die DIN 19731 eine max. 20 cm mächtige Überdeckung. Eine Nutzung zum Ausgleich 
von Bodenbewegungen verstößt gegen den sparsamen Umgang mit Mutterboden, wenn die-
ser zu tief eingebaut wird oder anderer Oberboden überschüttet wird. 

▪ Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Fahrtrassen, Lagerflächen o.d.gl. sollen auf zukünf-
tig befestigte Flächen konzentriert werden. Werden ausnahmsweise andere Flächen während 
der Bauzeit als z. B: Fahrtrasse oder Lagerfläche in Anspruch genommen, sind diese gegen 
Schädigungen zu schützen. Baustraßen von 35 cm Mächtigkeit sind i.d.R. geeignet, um Bo-
denverdichtungen zu vermeiden. Für deren vollständigen Rückbau sind diese auf ausrei-
chend überlappendem Vlies (Geotextil) herzustellen. Bei geringer Nutzung und nur mäßig 
feuchtem Boden können andere Schutzmaßnahmen wie Baustraßenplatten oder Boden-
schutzmatten geprüft werden. 

▪ Ein schonender Umgang mit dem Boden erhält die gute Versicherungsfähigkeit und ist damit 
aktiver Gewässer und Bodenschutz 

▪ Zufahrten, Stellflächen und andere befestigte Freiflächen sollten zur Verminderung der auf 
befestigten Flächen anfallenden Niederschlagsmenge mit versickerungsfähigen Bodenbelä-
gen hergestellt werden.  

▪ Beim Umgang mit Leichtflüssigkeiten und anderen wassergefährdenden Stoffen sind die ein-
schlägigen Vorschriften einzuhalten und insbesondere Verunreinigungen des Bodens auszu-
schließen. 

▪ Bäume dürfen auch im Traufbereich nicht geschädigt werden. Dies ist insbesondere bei Bau-
maßnahmen zu beachten. Bei Bauarbeiten sind die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 
zum Baumschutz auf Baustellen zu berücksichtigen. Befestigungen, Tiefbauarbeiten u.ä. im 
Traufbereich der geschützten Bäume müssen grundsätzlich vermieden werden. Ausnahmen 
beim Baumschutz bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde. 

▪ Als Außenbeleuchtung sind nur zielgerichtete (nach innen gerichtete) Lampen mit einem UV-
armen, insektenfreundlichen, energiesparenden Lichtspektrum und einem warmweißen Licht 
mit geringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur zuläs-
sig. Die Lampen sind möglichst niedrig zu installieren. Wände dürfen nicht angestrahlt wer-
den. 

 

Artenschutz 

▪ Solange das Vorkommen von Reptilien nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann, sind 
als Vermeidungsmaßnahmen eine Bauzeitenregelung (Beginn der Baufeldfreimachung ab 
15. August bis Anfang Oktober), ein Absuchen und Kontrollieren des Plangebietes vor Bau-
beginn auf Reptilien sowie ein Amphibienschutzzaun vorzusehen. Gefangene Tiere sind in 
angrenzenden Bereichen in Nähe des Geltungsbereiches auszusetzen (?). 

▪ Als vorbeugende Maßnahme ist der Beginn der Baufeldfreimachung außerhalb der Haupt-
brutzeit der Vögel in der Zeit ab Mitte August vorzunehmen, bzw. es sind ab 28. Februar 
Vergrämungsmaßnahmen vorzusehen. 

 


